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(2) Die jeweiligen Leiter der Abteilungen der Räte 
der Kreise, der Kreislandwirt-chaftsräle und der Wirt- 
sehaftsräte der Bezirke für die Betriebe der bezirks
geleiteten Industrie sichern in ihrem Zuständigkeits
bereich die Vorbereitung, Durchführung und Auswer
tung der Kreismessen. Die Generaldirektoren der WB 
bzw. die Leiter der anderen übergeordneten Organe 
sichern die wirksame Beteiligung der zentralgeleiteten 
Betriebe und Einrichtungen an den Kreismessen.

(3) Die produktions- und betriebsverbundenen Arbei
ten der Schüler und Studenten der allgemeinbildenden 
Schulen, Fachschulen, Universitäten und Hochschulen 
werden im Bereich der einzelnen Wirtschaftszweige 
durch die betreffenden Betriebe und Wirtschaftsleitun
gen ausgestellt. Darüber hinaus muß das gesamte Be
streben der Kinder und Jugendlichen um die Errin
gung von Höchstleistungen beim Lernen, zur Vorbe
reitung auf den zukünftigen Beruf und bei der inter
essanten Gestaltung der Freizeit in besonderen Berei
chen dargestellt werden.

(4) Auf den Messen der Meister von Morgen in den 
Kreisen sind die Perspektiven der Kreise und ihre 
volkswirtschaftlichen Schwerpunkte, auf die die Jugend 
in ihrer beruflichen Entwicklung zu lenken ist, an
schaulich darzuslellen.

(5) Den Zeitpunkt der Durchführung der Kreismes
sen legen die Räte der Kreise in Übereinstimmung mit 
den Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen 
nach eigenem Ermessen fest. Es wird empfohlen, die 
Kreismessen in der „Woche der Jugend und Sportler“ 
durchzuführen. Sie sind mit Aussprachen, Erfahrungs
austauschen, Beratungen zur Berufsfindung und ande
ren Veranstaltungen zu verbinden.

(6) Die besten Leistungen der Teilnehmer an den 
Kreismessen werden von den jeweiligen Leitern der 
Abteilungen der Räte der Kreise bzw. Kreislandwirt
schaftsräte nach Beratungen in den Fachkommissio
nen an die jeweiligen bezirklichen Organe zur Aus
stellung auf den Bezirksmessen vorgeschlagen. Sie 
übergeben zugleich die für die Bewertung notwendigen 
Unterlagen. Die besten Leistungen der Jugendlichen 
aus den bezirksgeleiteten Betrieben, die auf den Kreis
messen ausgestellt waren, werden durch die Wirt
schaftsräte der Bezirke oder die entsprechenden ande
ren bezirklichen Organe nach Abstimmung in den 
Fachkommissionen für die Bezirksmessen ausgewählt. 
Die Arbeiten der Jugendlichen aus den zentralgeleite
ten Betrieben werden durch die WB bzw. anderen 
übergeordneten Leitungen den Wirtschaftsräten der 
Bezirke bzw. den entsprechenden Fachabteilungen der 
Räte der Bezirke zur Ausstellung auf den Bezirks
messen vorgeschlagen.

§7
Die Messen in den Bezirken

(l) Die Bezirksmessen sind zu einer öffentlichen Bi
lanz der besten Leistungen, die von den Kindern "und 
Jugendlichen des Bezirkes auf wissenschaftlichem, 
technischem und 'ökonomischem Gebiet sowie beim 
Lernen und im Studium erreicht wurden, zu gestalten. 
Auf den Bezirksmessen ist sichtbar zu machen:

— die Mitarbeit der Jugend an der Lösung von 
Schwerpunktaufgaben des Volkswirtschaftsplanes 
und der Perspektivpläne der Bezirke;

— die Entwicklung der vielfältigen Initiative der Ju
gend zur Lösung wissenschaftlich-technischer und 
ökonomischer Aufgaben, die sich aus den Koope
rationsbeziehungen zwischen der zentralgeleiteten 
und örtlichen Industrie als auch zwischen der In
dustrie und der Landwirtschaft ergeben;

— der Einfluß, die Mitarbeit und die Leistungen der 
. Jugend der Bezirke zur Sicherung der entschei

denden Investitionsvorhaben;

— die Vorbereitung der Schüler, Lehrlinge, Studen
ten und Fachschüler auf ihre zukünftige Tätigkeit 
in den volkswirtschaftlichen Schwerpunkten;

— die Initiative der Jugend bei der Lösung von Auf
gaben zur Verbesserung der Dienst- und Repara
turleistungen, zur Versorgung der Bevölkerung 
und im Gesundheitswesen.

(2) Die Leiter der Fachabteilungen der Räte der Be
zirke, der Wirtschaftsräte der Bezirke, der Bezirksland
wirtschaftsräte und die Generaldirektoren der WB 
für die zentralgeleiteten Betriebe sichern in ihrem Zu
ständigkeitsbereich die Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der Bezirksmessen. Die Wirtschafts
räte der Bezirke gewährleisten die Ausstellung der von 
den WB vorgeschlagenen Arbeiten.

(3) Die produktions- und betriebsverbundenen Lei
stungen der Schüler der allgemeinbildenden Schulen 
und der Studierenden der Fachschulen, Universitäten 
und Hochschulen werden im Bereich der einzelnen 
Wirtschaftszweige durch die Betriebe und Wirtschafts
leitungen ausgestellt.

(4) Die von Schülern, Studenten, Lehrern, Facharbei
tern und Ingenieuren bei der Entwicklung moderner 
Lehrmittel und Unterrichtsmaschinen erreichten Er
gebnisse sind in einem besonderen Bereich der Messe 
auszustellen.

(5) Die Bezirksmessen sind im September durchzu
führen und mit Vorträgen, Erfahrungsaustauschen, Be
ratungen zur Berufsfindung und anderen Veranstaltun
gen zu verbinden.

(6) Die besten Leistungen der Teilnehmer an den Be
zirksmessen werden von den jeweiligen Leitern der 
Abteilungen der Räte der Bezirke bzw. der Bezirks- 
landwirtschaftsräte nach Beratung in den Fachkommis
sionen an die übergeordneten zentralen Organe zur 
Ausstellung auf der zentralen Messe vorgeschlagen. Sie 
übergeben zugleich die für die Bewertung notwendigen 
Unterlagen. Die Leiter der Wirtschaftsräte der Bezirke 
schlagen die besten Leistungen der Jugendlichen aus 
der bezirksgeleiteten Industrie nach Beratung in den 
Fachkommissionen den zuständigen WB auf der 
Grundlage der Erzeugnisgruppen zur Ausstellung auf 
der zentralen Messe vor.

§ 8

Die Messen in der Nationalen Volksarmee sowie im 
Bereich des Ministeriums des Innern

(1) Auf den Messen zeigen die jungen Angehörigen 
der Nationalen Volksarmee und der Dienststellen und 
Einheiten des Ministeriums des Innern, wie sie ihre 
beruflichen Kenntnisse schöpferisch für die Verbesse-


